
Art und Maß der baulichen Nutzung

Allgemeine Wohngebiete WA-1 / WA-2

0,4 Grundflächenzahl GRZ (siehe Textl. Festsetzung § 2 Ziff. 2)

Baulinie

o offene Bauweise

Bauweise, Baugrenzen

0,8 Geschossflächenzahl GFZ (siehe Textl. Festsetzung § 2 Ziff. 3)

FH

Firsthöhe als Höchstmaß

0,6

Baugrenze

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung

von Boden, Natur und Landschaft

Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

Anpflanzung Baum

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Verkehrsflächen
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Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Sonstige Planzeichen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Fläche für Nebenanlagen, hier: Stellplatzanlage / Garagenhof

St

Lärmpegelbereiche LPB III und IV

(siehe Textl. Festsetzung § 5 Ziff. 1)

Planzeichenerklärung

gemäß Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I Seite 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)
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Planzeichnung

Präambel

Aufgrund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) vom

03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) und des § 84  Abs. 3 der

Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) vom 03. April 2012

(Nds. GVBl., S. 46) i.V.m. § 58 des Niedersächsischen Kommu-

nalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010

(Nds. GVBl. S. 576)  jeweils in der zuletzt gültigen Fassung - ,

hat der Rat der Stadt Lehrte diese 3. Änderung des Bebauungs-

planes Nr. 09/2A "Steinwedel-Süd" in der Gemarkung Stein-

wedel mit örtlicher Bauvorschrift, bestehend aus der Planzeich-

nung sowie den nebenstehenden textlichen Festsetzungen und

bauordnungsrechtlichen Bestimmungen, als Satzung gemäß

§ 10 Abs. 1 BauGB sowie die zugehörige Begründung

beschlossen.

L.S.

Lehrte, den 26.06.2025              gez. Prüße

.................................

Stadt Lehrte

Der Bürgermeister

Planverfasser

Der Entwurf der Bebauungsplanänderung wurde ausgearbeitet

von

      Büro plan : b (Dipl.-Ing. Georg Böttner)

      Göttinger Chaussee 166, 30459 Hannover

      www.info@plan-boettner.de

Hannover, den 04.04.2025 gez. Georg Böttner

...............................

Planverfasser

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Stadt Lehrte hat in seiner Sitzung am 17.02.2021

den Aufstellungsbeschluss für die Bebauungsplanänderung

gefasst.

Der Aufstellungsbeschluss ist am 29.06.2024 gemäß § 2

Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Be-

kanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass die Bebau-

ungsplanänderung im beschleunigten Verfahren nach § 13a

Abs. 2 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach

§ 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt wird.

gez. Prüße

Lehrte, den 26.06.2025 ..............................

                                                               Stadt Lehrte

Der Bürgermeister

Veröffentlichung

Der Rat der Stadt Lehrte hat in seiner Sitzung am 19.06.2024

dem Entwurf der Bebauungsplanänderung und der Begrün-

dung zugestimmt und seine Veröffentlichung gemäß  § 3 Abs. 2

BauGB beschlossen. Die Veröffentlichung wurde am 29.06.

2024 ortsüblich bekanntgemacht.

Der Entwurf der Bebauungsplanänderung und die Begründung

wurden am 15.07.2024 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Internet

veröffentlicht und haben zusätzlich in der Zeit vom 15.07. bis

einschließlich 16.08.2024 öffentlich ausgelegen. Die Behörden

und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4

Abs. 2 BauGB am 09.07.2024 auf elektronischem Wege mit

Frist bis zum 16.08.2024 beteiligt.

Lehrte, den 26.06.2025 gez. Prüße

...........................

                                                                 Stadt Lehrte

Der Bürgermeister

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Lehrte hat die Bebauungsplanänderung nach

Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB als

Satzung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB sowie die Begründung in

seiner Sitzung am 02.04.2025 beschlossen.

Lehrte, den 26.06.2025 gez. Prüße

................................

                                                             Stadt Lehrte

Der Bürgermeister

Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss zu der Bebauungsplanänderung ist

gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 21.08.2025 in dem Amtsblatt

für die Region Hannover Nr. 8 / 2025 bekannt gemacht worden.

Die Bebauungsplanänderung ist damit am 21.08.2025 in Kraft

getreten.

In Vertretung

gez. Hampe

Lehrte, den 21.08.2025 ..............................

                                                              Stadt Lehrte

Stadtbaurätin

STADT  LEHRTE,     REGION HANNOVER

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der Bebauungsplan-

änderung ist eine beachtliche Verletzung von Verfahrens- oder

Formvorschriften oder sind Mängel des Abwägungsvorganges

beim Zustandekommen des Planes - nicht - geltend gemacht

worden.

Lehrte, den ....................

.............................

Stadt Lehrte

Der Bürgermeister

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte - Maßstab: 1:1000

Gemarkung Steinwedel, Flur 3

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nds.

Vermessungs- und Katasterverwaltung

Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landes-

vermessung Niedersachsen,

Katasteramt Hannover

bereitgestellt: Vermessungsbüro Fiedler & Seegers (ÖbVI),

Barsinghausen

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschafts-

katasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen

Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach

(Stand: 07.06.2023). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der

Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ört-

lichkeit ist einwandfrei möglich.

L.S. gez. Otmar Fiedler

Barsinghausen, den 14. Mai 2025 ...............................

Öffentl. best. Verm.-Ing.
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